
#ST# Bundesbeschluss II
über die Rechnung 1992 des Bundesamtes
für Rüstungsbetriebe

vom 14. Juni 1993

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 38 des Finanzhaushaltsgesetzes '>,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 31. März 19932),

beschliesst:

Art. l

Die Rechnung des Bundesamtes für Rüstungsbetriebe für das Jahr 1992 wird
mit den nachstehenden Beträgen genehmigt:
a. die Erfolgsrechnung mit einem Betriebsgewinn von 52,7 Millionen und

einem Reingewinn von 0,5 Millionen Franken,
b. die Investitionsrechnung mit Zahlungen von 75,1 Millionen Franken,
c. die Bilanz per 31. Dezember 1992 mit einer Bilanzsumme von 1661,2 Millio-

nen Franken.

Art. 2

Der Reingewinn von 507 000 Franken wird wie folgt verwendet: in Franken
- Ablieferung an die Bundeskasse (ein Drittel des Reingewinnes

gemäss Art. l Bst. a) 169 000
- Einlage in die Reserven des Bundesamtes für Rüstungsbetriebe 338 000

Art. 3

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Ständern, 3. Juni 1993 Nationalrat, 14. Juni 1993

Der Präsident: Piller Der Präsident: Schmidhalter
Der Sekretär: Lanz Der Protokollführer: Anliker
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